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(1) Jede Gemeinde hat in Durchfuhrung der Aufgaben der 6rtlichen Raumordnung €& 19) fur ihr Gemeindegebiet durch

Verordnung einen Flachenwidmungsplan aufzustellen und fortzufthren.

(2) Der Flachenwidmungsplan besteht aus dem Wortlaut und folgenden planlichen Darstellungen:

. dem Flachenwidmungsplan im engeren Sinn,

. dem Bebauungsplanzonierungsplan,

allfalligen Ergédnzungsplanen, wenn dadurch Inhalte des Flachenwidmungsplanes besser lesbar sind. Auf diese hat
die Legende des Flachenwidmungsplanes hinzuweisen.

Der Wortlaut hat nur jene Anordnungen zu erfassen, die zeichnerisch nicht darstellbar sind. Soweit ein Widerspruch

zwischen dem Wortlaut und den planlichen Darstellungen besteht, gilt der Wortlaut.

(3) Zur Begrindung des Flachenwidmungsplanes ist ein Erlauterungsbericht zu erstellen, der auch den Differenzplan zu

umfassen hat. Der Erlauterungsbericht hat unter BerUcksichtigung der Ergebnisse der Bestandsaufnahme zu

enthalten:

6.

. die Veranderungen im Vergleich (Differenzplan),

. die Begrindungen der Planungsfestlegungen und der gewahlten

BaulandmobilisierungsmalBnahmen,

die Flachenbilanz (Baulandflachenbilanzplan),

die Berechnungsnachweise (z. B. Geruchskreise, Larmemissionen),
das Quellenverzeichnis (z. B. Herkunft der Ersichtlichmachungen) und

die erforderlichen Unterlagen im Sinn des8 4 (Umweltprufung).

(4) Die Landesregierung kann durch Verordnung nahere Bestimmungen festlegen betreffend

. die Form und den Mal3stab der planlichen Darstellungen und Uber die in diesen Darstellungen zu verwendenden

Planzeichen,

. die elektronische Darstellung und Ubermittlung an die Landesregierung, die dabei zu verwendenden Dateiformate

und die digitalen Schnittstellen und

. die inhaltlichen Vorgaben und die Baulandflachenbilanz.

In Kraft seit 01.07.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/strog/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/strog/paragraf/4
file:///

	§ 25 StROG Flächenwidmungsplan
	StROG - Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010


